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Zusammenfassung

Altablagerungen und Altstandorte mit Gefahrenpotential für die Umwelt sind das Erbe 

und die Kehrseite des technischen und industriellen Fortschritts vor allem des letzten 

Jahrhunderts. Altlasten wurden durch einen unachtsamen Umgang mit gefährlichen Che-

mikalien und Abfällen verursacht. Verunreinigungen von Boden und Grundwasser waren 

die Folge. Altlasten sind Flächen, von denen eine Gefahr für die Umwelt ausgeht. Mit der 

Veröffentlichung der Altlastenhandbücher I und II der damaligen LfU Baden-Württem-

berg im Jahr 1987 wurde die systematische Aufarbeitung der Altlasten im Land eingeführt. 

Die vom Ministerrat am 17. Oktober 1988 beschlossene „Konzeption zur Behandlung 

altlastverdächtiger Flächen und Altlasten in Baden-Württemberg (Stufenplan)“ hat das 

stufenweise Vorgehen zur Bewältigung des Altlastenproblems als politische Willensäu-

ßerung bundesweit erstmals umfassend dargestellt und die fachlichen Grundlagen für die 

Altlastenbearbeitung aufgezeigt. Für die kommunale Altlastenbehandlung hat das Land 

seit 1988 rund 830 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

In diesem Bericht werden überarbeitete, teilweise neue Kennzahlen zur Altlastenstatis-

tik nach der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) verwendet (siehe 

Anhang I). Stichtag aller Daten in diesem Bericht ist der 31.12.2020. Die zuständigen Be-

hörden in Baden-Württemberg haben seit 1987 insgesamt 106 425 Flächen im Boden-

schutz- und Altlastenkataster (BAK) erfasst. 43 826 Flächen (41 %) konnten bisher ohne 

Altlastenverdacht ausgeschieden werden (A-Fälle). Bei 44 516 Flächen (42 %) besteht kein 

unmittelbarer Handlungsbedarf, bei Baumaßnahmen ist jedoch der Aushub auf Schad-

stoffe zu prüfen und gegebenenfalls fachgerecht zu entsorgen (B-Fälle). 

15 353 Flächen (14 %) sind derzeit als altlastverdächtig eingestuft. Altlasten wurden bei 

2 730 Flächen (3 %) festgestellt. Die Zahl der altlastverdächtigen Flächen ergibt sich aus 

1 575 Altablagerungen und 13 778 Altstandorten. Bei 8 344 Flächen liegen Anhaltspunk-

te, derzeit aber keine Exposition vor. Diese Flächen wurden als B-Fälle eingestuft. Bei 

31 altlastverdächtigen Flächen wurde zwar eine Gefahrenlage ermittelt, die jedoch mit 

angemessenen Mitteln nicht weiter erkundbar ist. Bei 6 978 altlastverdächtigen Flächen ist 

der Gefahrenverdacht abzuklären. Von den seit 1987 erfassten 106 425 Flächen konnte bei 

70 087 Flächen der Gefahrenverdacht ausgeräumt werden. Bei 3 593 Flächen wurde die 

Sanierung erfolgreich abgeschlossen.
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1 Einführung

Produktion, Verarbeitung und Konsum von industriellen 

und gewerblichen Produkten und die Beseitigung entstan-

dener Abfälle im vergangenen Jahrhundert haben ihre Spu-

ren im Boden und Grundwasser hinterlassen. Gefährliche 

Stoffe sind dabei oft durch Unkenntnis und Nachlässigkeit, 

manchmal auch durch gezieltes Handeln im Untergrund 

versickert und entsorgt worden. Das Gefahrenpotenzial 

für Mensch und Umwelt wurde dabei oft unterschätzt. 

Seit 1987 ist das Land Baden-Württemberg damit befasst, 

die Gefahren, die von ehemaligen Müllplätzen mit häus-

lichen, gewerblichen und industriellen Abfällen sowie von 

gewerblich-industriellen Standorten mit Umweltgefahren-

potential ausgehen können, systematisch zu erkennen und 

gezielt zu beseitigen.

Ende 2002 wurde die Erfassung altlastverdächtiger Flächen 

der Altablagerungen und Altstandorte erstmals landesweit 

abgeschlossen. Die Erfassung weiterer relevanter Standorte 

wird seither in den Stadt- und Landkreisen kontinuierlich 

fortgeführt und aktualisiert. Flächen mit einem Anfangs-

verdacht sowie der jeweilige Bearbeitungsstand werden im 

Bodenschutz- und Altlastenkataster der Stadt- und Land-

kreise dokumentiert.

Der Altlastenausschuss der Bund-/Länderarbeitsgemein-

schaft Bodenschutz (LABO) hat die Bundesländer 2002 

erstmals aufgefordert, Kennzahlen für eine bundesweite 

Altlastenstatistik vorzulegen. Seit 2004 können diese Kenn-

zahlen jährlich über das UIS-Berichtssystem mit standar-

disierten Abfragen behördenintern ermittelt werden. Die 

vom Altlastenausschuss (ALA) der LABO 2020 überarbei-

teten, teilweise neuen Kennzahlen stellen die Vergleich-

barkeit der Datenlage mit den anderen Bundesländern 

sicher (siehe Anhang I). Die vorliegenden Auswertungen 

zur Situation der Altlastenbearbeitung in Baden-Württem-

berg zeigen den Bearbeitungsstand der beiden Flächenty-

pen Altablagerungen und Altstandorte zum 31.12.2020 und 

beziehen die Entwicklungen der zurückliegenden Jahre – 

soweit vergleichbare Daten vorliegen – mit ein.

2 Stufenweise Altlastenbearbeitung in Baden-Württemberg

Die Grundlage der systematischen Altlastenbearbeitung 

in Baden-Württemberg wurde am 17. Oktober 1988 mit 

der vom Ministerrat beschlossenen „Konzeption zur Be-

handlung altlastverdächtiger Flächen und Altlasten in 

Baden-Württemberg (Stufenplan)“ [Landtag von Baden- 

WürttemBerg 1988] gelegt. Diese Konzeption sieht zur 

Bewältigung des Altlastenproblems ein stufenweises 

Vorgehen vor. Gleichzeitig wurden damit die fachlichen 

Grundlagen für die Altlastenbearbeitung und ein Finanzie-

rungskonzept für kommunale Altlasten vorgestellt.

Die heutige Altlastenbearbeitung stützt sich auf die 

rechtlichen Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes 

[BBodSchG 1998], der Bundes-Bodenschutz und Altlas-

tenverordnung [BBodSchV 1999] und des Landes-Boden-

schutz- und Altlastengesetzes [LBodSchAG 2004]. Der 

Begriff „Altlasten“ ist im BBodSchG definiert und be-

schreibt ehemalige Abfallbeseitigungsanlagen oder sonsti-

ge Müllplätze (Altablagerungen) sowie ehemals industriell 

oder gewerblich genutzte Grundstücke (Altstandorte), 

auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen 

wurde und von denen Gefahren für den Menschen oder 

die Umwelt ausgehen können. Die Bearbeitung ist in drei 

Stufen unterteilt: Beginnend mit der (1.) Erfassung von 

Verdachtsflächen schließen sich im Rahmen der (2.) Ge-

fährdungsabschätzung technische Untersuchungsschritte 

und gegebenenfalls die Durchführung von (3.) Sanierungs- 

oder Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen als Gefah-

renabwehrmaßnahme an. Erst wenn sich der Verdacht 

einer Gefahr durch Untersuchungen bestätigt hat, werden 

altlastverdächtige Flächen zu Altlasten.

2.1 Stufenweise Bearbeitung

Die Bearbeitungsschritte Erfassung und Orientierende 

Untersuchung erfolgen, sofern ein Anfangsverdacht einer 

Altlast besteht, im Rahmen der Amtsermittlung durch die 

unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörden. Am Ende 

der Orientierenden Untersuchung wird beurteilt, ob kon-

krete Anhaltspunkte für den hinreichenden Verdacht einer 

Altlast vorliegen oder der Verdacht ausgeräumt werden 
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konnte. Die sich anschließende Detailuntersuchung hat 

der Pflichtige nach BBodSchG durchzuführen. Diese ab-

schließende Gefährdungsabschätzung klärt die Frage, ob 

eine Gefahrenlage besteht. Wird eine Gefahrenlage er-

kannt, die Altlast somit bestätigt, werden Sanierungs- oder 

Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen geprüft. Abbil-

dung 2.1 zeigt die in Baden-Württemberg praktizierte Ab-

folge von Untersuchungs- und Bewertungsschritten bis hin 

zur Sanierung und ggf. Kontrolle (siehe auch Tabelle II.1 

im Anhang).

Abbildung 2.1: Ablauf der stufenweisen Altlastenbearbeitung und Bewertung in Baden-Württemberg. Quelle: LUBW.
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2.2 Bewertung

Das systematische Vorgehen sieht nach jeder Bearbeitungs-

stufe vor, dass der Erkenntnisstand zusammengefasst und 

geprüft wird, ob eine weitere Bearbeitung des Einzelfalls 

erforderlich ist oder nicht. Eine wichtige Funktion hat dabei 

die Altlastenbewertungskommission bei den unteren Bo-

denschutz- und Altlastenbehörden in den Stadt- und Land-

kreisen, unter deren Federführung weitere Vertreter aller 

sonstigen fachlich berührten Behörden sowie die LUBW an-

gehören [Kommissionsvo 2010]. Dieses Gremium bewertet 

die Ergebnisse der Untersuchungen auf der Basis fachlicher 

und wirtschaftlicher Gesichtspunkte, erteilt Empfehlungen 

für die Sanierung und berät die untere Bodenschutz- und 

Altlastenbehörde bei Sanierungsentscheidungen.

Baden-Württemberg hat mit Beginn der systematischen 

Altlastenbearbeitung und Veröffentlichung der (inzwi-

schen inhaltlich überarbeiteten) Altlasten-Handbücher  I 

und II 1987 ein standardisiertes Bewertungssystem zur 

Priorisierung und Einstufung der Gefährdung der altlast-

verdächtigen Flächen bzw. Altlasten entwickelt. Der Ab-

schluss jeder Bearbeitungsstufe wird durch ein Beweis-

niveau charakterisiert (siehe Abbildung 2.1). Auf jedem 

Beweisniveau bewertet die Bewertungskommission die 

einzelnen Wirkungspfade nach einheitlichen Kriterien 

und legt den Handlungsbedarf für das weitere Vorgehen 

fest. Die Bewertungsschritte sind im Leitfaden „Altlasten-

bewertung“ detailliert dargestellt [LUBW 2016]. Die Priori-

sierung dient als Maß für die Dringlichkeit der Bearbeitung 

und der bevorzugten finanziellen Förderung der Fälle. Die 

Bewertungsergebnisse werden durch die unteren Boden-

schutz- und Altlastenbehörden zeitnah im Bodenschutz- 

und Altlastenkataster erfasst.

Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über den Bearbeitungs-

stand aller erfassten Flächen auf den verschiedenen Be-

arbeitungsstufen mit ihrem Handlungsbedarf und ihren 

zusätzlichen Kriterien zum Jahresende 2020. In den fol-

genden Kapiteln wird der landesweite Bearbeitungsstand 

näher erläutert.

Tabelle 2.1: Bearbeitungsstand der erfassten Flächen in Baden-Württemberg. Quelle: LUBW, Stand 12/2020.

Auswertung Bodenschutz- und Altlastenkataster 
Gesamt 12/2020

Handlungs- 
bedarf

Kriterium Beweisniveau

0 1 2 3 4 5 ∑

A-Fälle A 14 499 24 327 2 888 189 67 1 856 43 826 43 826

B-Fälle B Entsorgungsrelevanz 120 30 194 7 878 887 87 1 376 40 542

B-Fälle B Neubewertung bei Änderung der Exposition 0 0 965 204 33 175 1 377

B-Fälle B Neubewertung bei Nutzungsänderung 6 106 1 881 309 28 186 2 516

B-Fälle B Empfehlung zu Bewirtschaftungsauflagen 0 0 3 2 1 0 6

B-Fälle B Empfehlung zu Nutzungsbeschränkungen 0 0 7 0 0 0 7

B-Fälle B ohne Kriterium 37 13 15 3 0 0 68 44 516

altlastverdächtige Flächen B Anhaltspunkte; derzeit keine Exposition 0 8 344 0 0 0 0 8 344

altlastverdächtige Flächen HU 385 0 0 0 0 0 385

altlastverdächtige Flächen U 2 0 0 0 0 0 2

altlastverdächtige Flächen OU 0 6 096 0 0 0 0 6 096

altlastverdächtige Flächen DU ohne Kriterium 0 0 386 0 0 0 386

altlastverdächtige Flächen DU Sanierungsbedarf sehr wahrscheinlich 0 0 109 0 0 0 109

altlastverdächtige Flächen K Gefahrenlage mit angemessenen Mitteln nicht weiter erkundbar 0 0 11 20 0 0 31 15 353

Altlasten K Gefahrenlage derzeit hinnehmbar 0 0 0 203 26 42 271

Altlasten K Prüfung der Wirksamkeit von Sicherungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 66 66

Altlasten K Prüfung der Wirksamkeit von Bewirtschaftungsauflagen 0 0 6 2 0 0 8

Altlasten K Überwachung des hinzunehmenden Schadens 0 0 0 0 65 60 125

Altlasten B Gefahrenlage hinnehmbar 0 0 0 1 237 120 383 1 740

Altlasten SU 0 0 0 118 0 0 118

Altlasten S Beschränkungsmaßnahme 0 0 9 8 4 0 21

Altlasten S Sicherungsmaßnahme 0 0 26 29 120 0 175

Altlasten S Dekontaminationsmaßnahme 0 0 33 20 153 0 206 2 730

Summe 106 425
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3 Erfassung und Auswertung der Daten

Zur digitalen Erfassung der Sach- und Geodaten wurde zu-

nächst das „Fachinformationssystem Altlasten, Grundwas-

sergefährdende Flächen, Bodenschutz“ (FIS-AGB) genutzt. 

Diese Fachanwendung beruhte auf der vorausgegangenen 

Erstentwicklung KIWI der Wasserwirtschaft von 1988. In 

Folge der zum 01.01.2005 in Kraft getretenen Verwaltungs-

strukturreform in Baden-Württemberg erfolgte eine techni-

sche Zusammenführung der vielfältigen Fachanwendungen 

zu einem Verbundvorhaben „Informationssystem Wasser, 

Immissionsschutz, Boden, Abfall, Arbeitsschutz Baden-

Württemberg (WIBAS)“. Die in WIBAS eingebettete frü-

here Fachanwendung FIS-AGB wurde in „Boden- und 

Altlastenkataster (BAK)“ umbenannt, um den inzwischen 

geltenden gesetzlichen Begriffen Rechnung zu tragen.

Die unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörden erfassen 

die altlastverdächtigen Flächen und Altlasten im BAK und 

übermitteln die vereinbarten Pflichtdaten an die zentrale 

UIS-Referenzdatenbank. Sie wird im Auftrag der LUBW 

betrieben und ist in der Umweltverwaltung die Basis für 

landesweite Auswertungen mit dem UIS-Berichtssystem. 

Regelungen im Staatlich-Kommunalen Datenverbund 

für Baden-Württemberg (SKDV) zur Datenführung und 

zum Datenaustausch legen fest, welche Daten zu führen 

sind. Im Objektartenkatalog ist die Merkmalskategorie der 

Pflicht- oder Angebotsdaten vermerkt. Die Datenführung 

und -verantwortung in BAK liegt dezentral bei den zu-

ständigen unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörden 

der Stadt- und Landkreise. Die dort gespeicherten Daten 

über altlastverdächtige Flächen und Altlasten stellen neben 

der Dokumentation des Bearbeitungsfortschritts der Fälle 

wichtige Informationsquellen für die Regional- und Bau-

leitplanung dar. 

Die lokale Datenhaltung wird für Zwecke der landeswei-

ten Berichterstattung und Qualitätssicherung durch die 

zentrale Datenhaltung der Pflichtdaten in der UIS-Refe-

renzdatenbank ergänzt, die aus Gründen des Datenschut-

WIBAS-DB

REF-DB ZORA-DB

RIPS

WIBAS-
Fachanwendungen

WIBAS-Nutzer in 
UVB, RP, LUBW

Abbildung 3.1: Datenmanagement – WIBAS-Fachanwendungen und Datenbanken. Quelle: LUBW



12 Altlastenstatistik 2020     © LUBW

zes nicht alle Daten aus der lokalen Datenhaltung enthält. 

Die LUBW wertet über das UIS-Berichtssystem die Daten 

der altlastverdächtigen Flächen und Altlasten landesweit 

aus. Seit 2004 wird der Bearbeitungsstand in BAK zum 

Jahresende (31.12.) jeweils „eingefroren“, um standardisier-

te und vergleichende statistische Auswertungen durchzu-

führen. Die sich im Laufe eines Jahres ändernden Daten 

können mit bestimmten Selektoren auch abgerufen und 

statistisch aufgearbeitet werden. Einen Überblick über das 

Datenmanagement zeigt Abbildung 3.1.

Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass auf 

jeder Bearbeitungsstufe (siehe Tabelle 2.1) innerhalb eines 

Jahres neu hinzukommende und abgeschlossene Fälle auf-

treten. In solch einem dynamischen System (kontinuierli-

che Zu- und Abgänge) können über die Stichtagserfassung 

zum jeweiligen Jahresende nur jährliche Veränderungen 

festgestellt werden. Eine Aussage über die absolut bearbei-

teten Fälle pro Jahr ist anhand der Auswertungen mit der 

Referenzdatenbank nicht möglich.

4 Statistische Kennzahlen

4.1 Altlastenstatistik – Definitionen und 

Auswertung Baden-Württemberg

Grundlage aller statistischen Auswertungen sind die bun-

desweit einheitlichen Definitionen verschiedener Kennzah-

len, überarbeitet im Jahre 2020, des Altlastenausschusses der 

LABO auf der Grundlage der Festlegungen im BBodSchG 

(nähere Erläuterungen siehe Anhang I). Die Definitionen 

dokumentieren den Bearbeitungsstand abgeschlossener 

und laufender Maßnahmen sowie den zukünftigen Hand-

lungsbedarf. In Tabelle 4.1 werden die fünf Kennziffern mit 

Stand 31.12.2020 für Baden-Württemberg dargestellt (siehe 

auch Tabelle I.1 im Anhang).

Tabelle 4.1: Altlastenstatistik Baden-Württemberg 2020 auf Grund-
lage der bundesweiten Kennzahlen. Quelle: LUBW, Stand 12/2020.

Anzahl Flächen

altlastverdächtige Flächen 15 353

davon:

altlastverdächtige Altablagerungen 1 575

altlastverdächtige Altstandorte 13 778

Gefahrenverdacht abzuklären 6 978

Gefahrenverdacht ausgeräumt 70 087

Altlasten 2 730

Sanierung abgeschlossen 3 593

4.2 Erfassung der Altablagerungen und 

Altstandorte

Baden-Württemberg hat in den Jahren 1987 bis 2002 flä-

chendeckend alle bis zu diesem Zeitpunkt bekannten 

altlastverdächtigen Flächen an Altablagerungen und Alt-

standorten landesweit erfasst. Da stillgelegte Betriebe 

oder Teilstillegungen, sofern sie einer altlastenrelevanten 

Branche angehören, auf altlastverdächtige Flächen über-

prüft werden müssen, finden fortführende Erfassungsaktio-

nen statt, um die Aktualität und damit die Planungs- und 

Rechtssicherheit sicherzustellen. Zuständig für die Erfas-

sung sind die unteren Bodenschutz- und Altlastenbehör-

den der Stadt- und Landkreise [LBodSchAG 2004]. Im 

Rahmen der systematischen Altlastenbearbeitung werden 

die Flächen, bei denen aufgrund der Aktenlage oder sonsti-

ger historischer Hinweise erste Anhaltspunkte für das Vor-

liegen einer Altlast bestehen, flurstücksgenau im Boden-

schutz- und Altlastenkataster als altlastverdächtige Fläche 

zur weiteren Überprüfung erfasst.

Die Altablagerungen der Vergangenheit dürften weitestge-

hend erfasst sein, da illegale Abfallablagerungen umgehend 

wieder zu beseitigen sind. Altstandorte durch aktuelle Be-

triebsstillegungen mit altlastenrelevanter Branche erhöhen 

jedoch stetig den Pool an Standorten in der Erfassung. 

Zur Unterstützung der unteren Bodenschutz- und Alt-

lastenbehörden in der kontinuierlichen Erfassung wurde 

ein Adressenpool entwickelt [LUBW 2012]. Ergeben sich 

erste Anhaltspunkte eines Altlastverdachts, werden diese 

Fälle aus dem Adressenpool in das Bodenschutz- und Alt-

lastenkataster übernommen, um eine weitere Sachverhalts-

ermittlung im Rahmen einer Recherche oder Historischen 

Untersuchung (HU) durchzuführen. Eine technische 

Untersuchung ist in diesem Schritt noch nicht vorgesehen. 

Einen Überblick über die Flächentypen und Fallgruppen 

im Bodenschutz und Altlastenkataster gibt Abbildung 4.1.
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4.3 Überblick Bodenschutz- und 

Altlastenkataster

Im Zuge der Erfassung altlastverdächtiger Flächen und 

Altlasten haben die Landratsämter und Umweltämter der 

Stadtkreise bis Ende 2020 insgesamt 106 425 bearbeitete 

Flächen erfasst. Davon konnten bisher 43 826 Fälle als so-

genannte A-Fälle (Ausscheiden) ohne Altlastenverdacht 

(42 %) aus der Bearbeitung ausgeschieden werden (siehe 

Tabelle 2.1 und Abbildung 4.2). Die Bewertung als A-Fall 

bedeutet, dass von dieser Fläche unter den vorgefundenen 

Umständen im Rahmen der Nachsorge keine Gefahren 

für die Umwelt ausgehen oder unwahrscheinlich sind. Ein 

A-Fall bedeutet nicht, dass es sich um ein altlastenfreies 

Grundstück handeln muss. Das kann nur in einem altlas-

tentechnischen Spezialgutachten wie vergleichsweise einer 

Baugrunduntersuchung ermittelt werden, die Sache des 

Grundstückseigentümers oder Kaufinteressenten ist.

Im BAK sind zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 15 353 alt-

lastverdächtige Flächen (14 %) und 2 730 Altlasten (3 %) er-

fasst. Somit sind 18 083 Fälle in der laufenden Bearbeitung 

(siehe Abbildung 4.2). In der Fallgruppe der altlastverdäch-

tigen Flächen mit 1 575 Altablagerungen sowie 13 778 Alt-

standorten wird das Gefährdungspotenzial für die Umwelt 

noch geprüft. Bei 6 978 Flächen ist der konkrete Gefahren-

verdacht noch abzuklären. Der Gefahrenverdacht konnte 

seit Beginn der systematischen Altlastenbearbeitung bei 

70 087 Flächen ausgeräumt werden. Bis Ende 2020 konnten 

3 593 Sanierungen erfolgreich abgeschlossen werden (siehe 

Tabelle 4.1).

Aus den Fällen, die derzeit und in den nächsten Jahren 

noch zu untersuchen sind, werden weitere Sanierungen re-

sultieren. 1 740 festgestellte Altlasten (Handlungsbedarf B 

mit Kriterium Gefahrenlage hinnehmbar) sind abschlie-

ßend untersucht, können aus Gründen der Verhältnismä-

ßigkeit jedoch nicht saniert werden. 470 Altlastfälle werden 

im Rahmen der Kontrolle (K) mit einem Monitoring regel-

mäßig überwacht (siehe Tabelle 2.1).

Das BAK enthält mit 44 516 Altablagerungen und Altstand-

orte die sogenannten B-Fälle (Belassen) als sonstige Flä-

chen ohne aktuellen Altlastverdacht (41 %). Hierbei han-

delt es sich um Fälle mit vermuteten oder nachgewiesenen 

Restverunreinigungen, die akut jedoch keine Gefährdung 

für die Umwelt darstellen. Unter Umständen sind diese B-

Fälle bei einer zukünftigen Umnutzung oder Expositions-

änderung neu zu bewerten. Auch sind diese Flächen bei 

zukünftigen Baumaßnahmen durch Eingriffe in den Unter-

grund hinsichtlich der Entsorgungsrelevanz von Aushub-

material besonders zu beobachten, um eine unerkannte 

Verschleppung von Schadstoffen zu vermeiden. 

 /

•  Auffüllungen, die zu einer SBV geführt haben

•  Depositionsfläche

•  Fläche des historischen Bergbaus
•  Erosionsfläche

•  geogene Bodenbelastungen
•  Industrie-/Gewerbestandort

•  Schießanlagen
•  Sonstiges
•  Unfall/Störfall mit gefährlichen Stoffen 
•  Überflutungsbereich

•  Deponie nach Abschluss Nachsorge

•  Löschmitteleinsatzfläche
Verdachtsfläche/
schädliche Bodenveränderung

HB = A

HB = A

HB = B

HB = B

Der Flächentyp bestimmt, ob die Fläche der Fallgruppe „altlastverdächtige Fläche/Altlast“, 
„sonstige Fälle“ (A-/B-Fälle) oder „Verdachtsfläche/schädliche Bodenveränderung“ zugeordnet wird.

•  Altablagerung
•  Altstandort

14 Flächentypen 3 Fallgruppen

/altlastverdächtige Fläche/
Altlast

Sonstige Fälle

A-Fall

B-Fall

Abbildung 4.1: Flächentypen und Fallgruppen im Bodenschutz- und Altlastenkataster BAK. Quelle: LUBW.
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Altablagerungen, verfüllt mit unbelastetem (natürlichem) 

Erdaushub und nicht kontaminiertem Bauschutt, können 

als A-Fall bewertet werden. Enthält die Altablagerung mit 

Schadstoffen kontaminierte Materialien, Hausmüll oder 

gewerbliche Abfälle, kann die Fläche als B-Fall mit Entsor-

gungsrelevanz (Abfallbeseitigung) eingestuft werden, sofern 

von der Altablagerung keine Gefahren ausgehen. Zukünf-

tige bauliche Eingriffe in Altablagerungen können neben 

der Abfallverwertung (z. B. in einem technischen Bauwerk) 

auch zu einer kostenintensiven Abfallbeseitigung (z. B. auf 

Deponien) führen. Hier greifen dann der Vorsorgegedan-

ke und die ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung 

von Abfällen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (umwelt-

verträgliche Bewirtschaftung von Abfällen). Vorsorge oder 

Besorgnis unterscheiden sich von der Nachsorge oder Ge-

fahrenabwehr darin, dass die Vorsorge immer einen Sicher-

heitsabstand zur Gefahr beinhaltet. Damit verbunden be-

inhaltet die Vorsorge höhere materielle Anforderungen als 

die Nachsorge oder Gefahrenabwehr.

Abbildung 4.3 zeigt die punktuelle Verteilung der altlast-

verdächtigen Flächen und Altlasten im Land. Auffällig 

sind die Häufungen in den stark gewerblich-industriell 

geprägten Gebieten, wie im Großraum Stuttgart, in der 

Region Rhein-Neckar oder in der Oberrheinebene zwi-

schen Karlsruhe und Freiburg. Altlastverdächtige Flächen 

und festgestellte Altlasten umfassen aufsummiert eine 

Fläche von rund 238 km² im Land. Zum Größenvergleich: 

das Stadtgebiet von Mannheim beträgt 145 km², das von 

Karlsruhe 173 km² und das von Stuttgart 207 km².

Diese Fläche von 238 km² veranschaulicht die Bedeutung 

der Altlastenbearbeitung neben der Gefahrenabwehr auch 

im Kontext der Regional-, Bauleit- oder Verkehrsplanung, 

bei der Umwandlung von Industrie- und Gewerbebra-

chen und im privaten Grundstücksverkehr. Investoren ge-

winnen Planungssicherheit. Umweltschutz ist somit auch 

ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Brachflächen von 

Altstandorten befinden sich meist in guter Lage und sind 

oft gut erschlossen. Deshalb ist angeraten, diese Flächen 

zu erfassen, zu untersuchen, wo erforderlich zu sanieren 

und anschließend zu reaktivieren, also wieder baulich zu 

nutzen und aktives Flächenrecycling zu betreiben. Getreu 

dem Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ sollen 

bestehende Innenentwicklungspotenziale vorrangig vor 

der Neuausweisung von Bauflächen genutzt werden, an-

statt im Außerbereich – Stichwort „Bebauung der grünen 

Wiese“ – wertvolle Böden mit den natürlichen Boden-

funktionen dauerhaft zu verlieren.

4.4 Gefährdungsabschätzung

Die Schutzgüter Boden, Grundwasser, Oberflächengewäs-

ser, Flora und Fauna und Mensch können durch Gefahren 

von Altlasten betroffen sein. Da die Empfindlichkeit der ver-

schiedenen Schutzgüter gegenüber Schadstoffen sehr unter-

schiedlich ausfallen kann, nennt die Bundes-Bodenschutz- 

und Altlastenverordnung drei relevante Wirkungspfade. 

Der Wirkungspfad ist der Weg eines Schadstoffs von der 

Schadstoffquelle im Boden bis zu dem Ort einer möglichen 

Wirkung auf ein Schutzgut, auch Rezeptor genannt. Die Wir-

kungspfade Boden – Mensch (direkter Kontakt), Boden  – 

Grundwasser und Boden – Nutzpflanze sind im Zuge der 

Altlastenbearbeitung zu überprüfen und zu bewerten. Wie 

aus Abbildung 4.4 deutlich wird, ist in Baden-Württemberg 

in den weit überwiegenden Fällen mit 82 % das Schutzgut 

Grundwasser durch Einwirkungen aus altlastverdächtigen 

Flächen und Altlasten betroffen, gefolgt von dem Schutzgut 

Mensch mit 14 % und Schutzgut Nutzpflanze mit 2 %.

Untersuchung im bodenschutzrechtlichen Sinn bedeutet 

Gefährdungsabschätzung. Im Vergleich zur Medizin kann 

man auch von Diagnose der Umweltschäden sprechen. 

Das Untersuchungsziel muss als Maßstab die Einschätzung 

von Gefahren haben, die es abzuwehren gilt.

Altlastverdacht ausgeräumt (A-Fälle) 43 826

sonstige Flächen ohne Altlastverdacht
(B-Fälle) 44 516

Altlastverdächtige Flächen 15 353

Altlasten 2 730

41 %

42 %

14 %

3 %

Abbildung 4.2: Erfasste Flächen im BAK bis Ende 2020.  
Quelle: LUBW 12/2020.
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= Altlasten

= orangefarbene Punkte 
durch Farbüberlagerung 
von rot und gelb 
entstanden

Maßstab 1 : 1.250.000

0 10 20 30 km Grundlage:
■ Räumliches Informations- und

Planungssystem (RIPS) der LUBW
■ Amtliche Geobasisdaten © LGL, 

www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19

= altlastverdächtige Flächen

Abbildung 4.3: Karte mit Punktdarstellung der 18 083 Fälle der altlastverdächtigen Flächen und Altlasten in Baden-Württemberg.  
Quelle: LUBW 12/2020.
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Das Bundes-Bodenschutzgesetz gliedert die Gefährdungs-

abschätzung in zwei Stufen: die Orientierende Untersu-

chung (OU) und die Detailuntersuchung (DU). Für den 

Großteil der erfassten altlastverdächtigen Flächen ist nur 

eine Orientierende technische Untersuchung erforderlich. 

Sie dient der einfachen Überprüfung des Anfangsverdachts 

mit ersten Anhaltspunkten. Erst wenn konkrete Anhalts-

punkte wie Prüfwertüberschreitungen nach der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung vorliegen und sich 

der Gefahrenverdacht somit als begründet bestätigt, folgen 

detaillierte Untersuchungen zur Überprüfung der Gefähr-

dung der Schutzgüter. Mit der Detailuntersuchung sind in 

der Regel die technischen Untersuchungen im Rahmen 

der Gefährdungsabschätzung abgeschlossen. Der Umwelt-

schaden ist in räumlicher Hinsicht (Fläche, Tiefe, Volu-

men) praktisch eingegrenzt. Die weiteren Maßnahmen zur 

Gefahrenabwehr – Sanierungsuntersuchung, Sanierungs-

planung – zielen bereits in Richtung Sanierung. Wird eine 

Sanierung als nicht verhältnismäßig beurteilt, sind Kon-

troll- oder Überwachungsmaßnahmen zu prüfen.

4.4.1 Gefahrenverdacht überprüfen

Abbildung 4.5 veranschaulicht, dass die Anzahl der Orien-

tierenden Untersuchungen mit 5 585 Altstandorten und 

511 Altablagerungen deutlich höher liegt als die Anzahl der 

Detailuntersuchungen mit 412 Altstandorten und 83 Alt-

ablagerungen. Ein Großteil von Altlastverdachtsfällen mit 

einem Anfangsverdacht kann nach Überprüfung in einer 

Orientierenden Untersuchung aus der Bearbeitung aus-

scheiden, da der Verdacht nicht bestätigt werden konnte. 

Diese Fälle werden als A- oder B-Fälle bewertet werden 

(siehe Tabelle 2.1).

82 %

14 %

2 %

1 %

1 %

0 %

Boden - Grundwasser
Boden - Mensch
Boden - Nutzpflanze
Boden - Oberflächengewässer
Gefahren durch Deponiegas
sonstige Gefahren

Abbildung 4.4: Anteil der von den Altlasten betroffenen Wirkungs-
pfade. Quelle: LUBW 12/2020.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Orientierende
Untersuchung (OU)

Detailuntersuchung
(DU)

Gefahrenverdacht
ausgeräumt

Gefahrenverdacht
abzuklären

AS

AS

AS

ASAA AA

AA

AA

Abbildung 4.5: Mit Handlungsbedarf OU und DU bewertete Flächen (linke Seite) und Fälle „Gefahrenverdacht abzuklären“ und 
„Gefahrenverdacht ausgeräumt“ (rechte Seite). AA = Altablagerung, AS = Altstandort. Quelle: LUBW, Stand 12/2020.
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Die Kennzahl „Gefahrenverdacht ausgeräumt“ beinhaltet 

die Flächen, bei denen der Gefahrenverdacht in den Be-

arbeitungsstufen Historische Untersuchung (HU), Orien-

tierende Untersuchung (OU) oder Detailuntersuchung 

(DU) ausgeräumt werden konnte. Von den untersuchten 

Flächen gehen bei der aktuellen oder planungsrechtlich 

zulässigen Nutzung keine Gefahren für ein Schutzgut aus. 

Die Bearbeitung durch die Behörde ist insoweit für die-

se Flächennutzung abgeschlossen. Bei B-Fällen kann eine 

Änderung der Nutzung eine Neubewertung und ggf. eine 

technische Überprüfung erforderlich machen (siehe auch 

Kapitel 4.3).

Die Kennzahl „Gefahrenverdacht abzuklären“ umfasst 

die Flächen, für die bei Vorliegen von Anhaltspunkten 

gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz eine Ermittlung des 

Sachverhalts erforderlich ist. Dies sind Flächen mit dem 

Handlungsbedarf einer Historischen Untersuchung (HU), 

Orientierenden Untersuchung (OU) oder Detailuntersu-

chung (DU).

Bei 48 194 Altstandorten und 21 893 Altablagerungen konn-

te seit Beginn der systematischen Altlastenbearbeitung der 

Gefahrenverdacht ausgeräumt werden. Bei 6 371 Altstand-

orten und 607 Altablagerungen besteht aktuell das Erfor-

dernis, den Gefahrenverdacht weiter abzuklären (siehe 

Abbildung 4.5). 

Altablagerungen machen sowohl landesweit wie auch in 

den einzelnen Regierungsbezirken auf beiden Stufen der 

technischen Untersuchungen (OU und DU) nur noch 

einen Bruchteil der insgesamt zu bearbeitenden Fälle aus. 

Im Regierungsbezirk Stuttgart gibt es allerdings überdurch-

schnittlich mehr Altablagerungen mit Handlungsbedarf 

OU und DU als in den anderen drei Regierungsbezirken 

(siehe Abbildung 4.6).

Die Auswertung nach Regierungsbezirken zeigt ein dif-

ferenziertes Bild der Bearbeitungsstufen der Altstandorte 

und Altablagerungen. Die größte Anzahl der Fälle mit aus-

geräumten Gefahrenverdacht liegt im Regierungsbezirk 

Stuttgart mit 16 778 Altstandorten und 6 564 Altablagerun-

gen, gefolgt vom Regierungsbezirk Freiburg mit 12 229 Alt-

standorten und 5 997 Altablagerungen. Im Regierungsbezirk 

Karlsruhe gibt es 11 718 Altstandorte und 4 034 Alt lagerung, 

im Regierungsbezirk Tübingen 7 469  Altstandorte und 

5 298 Altlagerungen, bei denen der Gefahrenverdacht aus-

geräumt wurde (siehe Abbildung 4.6).

Abbildung 4.6: Mit Handlungsbedarf OU und DU bewertete Flächen und Fälle „Gefahrenverdacht abzuklären“ und „Gefahrenverdacht 
ausgeräumt“ in den vier Regierungsbezirken. Quelle: LUBW, Stand 12/2020.
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4.4.2 Ursache der Verunreinigungen –  

Branchen und Stoffe

Zu Beginn der systematischen Altlastenbearbeitung 1987 

standen vor allem die ehemaligen Müllplätze wie Müll-

kippen und Müllhalden (Altablagerungen) im Blickpunkt. 

Viel häufiger sind es jedoch stillgelegte Gewerbe- und 

Industrieanlagen (Altstandorte), von denen durch ein an-

gesammeltes, hohes Schadstoffpotential an betrieblichen 

Chemikalien (z. B. Lösemittel) und Rückständen, oft auch 

über längere Zeiträume, wie z. B. ehemalige Gaswerks-

standorte massive Gefahrenlagen entstehen können. Der 

Stand der Technik war bis zum Inkrafttreten einer ver-

besserten Umweltgesetzgebung in der zweiten Hälfte des 

vergangenen Jahrhunderts in der Regel ungenügend, um 

Schäden an der Umwelt beim Betrieb der ehemaligen 

Müllplätze (Müllkippen, Müllhalden), Gewerbe- und In-

dustrieanlagen zu verhindern. So rückten die Altablagerun-

gen und Altstandorte mit ihren Umwelterblasten seit den 

80er Jahren des 20. Jahrhunderts in den Fokus des Umwelt-

schutzes, die alten Schäden und Gefahren zu erfassen, zu 

untersuchen und zu sanieren. 

Die ehemaligen Nutzungen und Branchen dieser Altstand-

orte werden im BAK erfasst. Dominierende Branchen sind 

metallverarbeitende Betriebe, Tankstellen, Kfz-Werkstät-

ten und Betriebshöfe, Bereich Chemie, Holzbearbeitung 

und -verarbeitung und chemische Reinigungen. Bei einem 

nicht unerheblichen Teil ist keine konkrete Branchenzu-

ordnung im BAK genannt, sondern unter “sonstiges” ver-

merkt (siehe Abbildung 4.7).

Die Auswertung der Art der Einwirkung zeigt, dass Mine-

ralölkohlenwasserstoffe (MKW) und aromatische Kohlen-

wasserstoffe (BTXE) bisher am häufigsten als Schadstoffe 

erfasst wurden. Es folgen Schwermetalle und ihre Salze, 

polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und 

leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW). Deutlich 

weniger häufig werden polychlorierte Biphenyle (PCB) 

und sonstige anorganische und organische Stoffe genannt 

(siehe Abbildung 4.8).
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Abbildung 4.7: Nutzungen, die zu einem Altlastenverdacht geführt haben. Quelle: LUBW 12/2020.
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4.5 Anzahl altlastverdächtiger Flächen

Altlastverdächtige Flächen nach § 2 Abs. 6 BBodSchG sind 

Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht 

schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren 

für den Einzelnen oder die Allgemeinheit besteht. Ausge-

wertet werden die altlastverdächtigen Flächen (Altstand-

orte oder Altablagerungen), die mit dem Handlungsbedarf 

Orientierende Untersuchung (OU), Detailuntersuchung 

(DU), Kontrolle (K) „Gefahrenlage mit angemessenen 

Mitteln nicht weiter erkundbar“ bewertet sind. Ebenso 

werden Fälle mit dem Handlungsbedarf Belassen (B) „An-

haltspunkte; derzeit keine Exposition“ den altlastverdächti-

gen Flächen zugeordnet (siehe Tabelle 2.1).

Ende 2020 sind im Land 15 353 altlastverdächtige Flächen 

im BAK registriert. Diese befinden sich überwiegend in 

der Orientierenden Untersuchung oder Detailuntersu-

chung. Die Auswertung nach Stadt- und Landkreisen zeigt, 

dass der Landkreis Ortenaukreis mit 2 128 altlastverdäch-

tigen Flächen, gefolgt von der Landeshauptstadt Stuttgart 

mit 1 801 altlastverdächtigen Flächen die meisten, der 

Landkreis Tübingen mit 7 altlastverdächtigen Flächen da-

gegen nur noch sehr wenige Fälle zu bearbeiten hat (siehe 

Abbildung 4.9 und Tabelle 4.2).
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Abbildung 4.8: Häufigkeit der Nennungen zur Art der stofflichen Einwirkung. Quelle: LUBW 12/2020.
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Abbildung 4.9: Karte mit der Anzahl der altlastverdächtigen Flächen in den Stadt- und Landkreisen. Quelle: LUBW, Stand 12/2020.
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Tabelle 4.2: Altlastverdächtige Flächen (Altablagerungen AA und Altstandorte AS) in den Stadt- und Landkreisen. Quelle: LUBW, Stand 12/2020.

Kreis Altlastverdächtige Altablagerungen (AA) Altlastverdächtige Altstandorte (AS) Altlastverdächtige Flächen

Tübingen 0 7 7

Baden-Baden, Stadt 1 37 38

Freudenstadt 0 54 54

Lörrach 17 49 66

Freiburg im Breisgau, Stadt 12 87 99

Heidelberg, Stadt 8 100 108

Hohenlohekreis 3 139 142

Karlsruhe 10 135 145

Main-Tauber-Kreis 7 144 151

Heilbronn 16 143 159

Heidenheim 20 155 175

Neckar-Odenwald-Kreis 18 161 179

Schwäbisch Hall 8 176 184

Pforzheim, Stadt 6 182 188

Emmendingen 21 171 192

Ulm, Universitätsstadt 2 195 197

Konstanz 22 178 200

Bodenseekreis 9 198 207

Enzkreis 8 216 224

Schwarzwald-Baar-Kreis 28 200 228

Alb-Donau-Kreis 16 218 234

Rottweil 30 207 237

Tuttlingen 5 244 249

Böblingen 29 222 251

Ostalbkreis 43 233 276

Heilbronn, Stadt 7 279 286

Calw 15 272 287

Breisgau-Hochschwarzwald 5 292 297

Rhein-Neckar-Kreis 26 290 316

Esslingen 30 318 348

Zollernalbkreis 59 296 355

Biberach 8 357 365

Ludwigsburg 44 325 369

Rastatt 18 355 373

Sigmaringen 14 361 375

Waldshut 173 215 388

Karlsruhe, Stadt 13 376 389

Göppingen 67 330 397

Ravensburg 69 370 439

Reutlingen 62 524 586

Rems-Murr-Kreis 24 586 610

Mannheim, Universitätsstadt 46 1 008 1 054

Stuttgart, Landeshauptstadt 61 1 740 1 801

Ortenaukreis 495 1 633 2 128

Summe 1 575 13 778 15 353
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Insbesondere in den bereits historisch industriell stark ge-

prägten Räumen Stuttgart und Mannheim ist die Zahl der 

zu bearbeitenden altlastverdächtigen Flächen hoch, dabei 

überwiegt die Anzahl der Altstandorte gegenüber den Alt-

ablagerungen. 

Die kontinuierliche Erfassung erhöhte bis Ende 2020 stetig 

die Zahl der altlastverdächtigen Flächen auf 15 353 Fälle. 

13 778 oder 90 % der altlastverdächtigen Flächen sind Alt-

standorte. Aufgrund von Betriebs- oder Teilstilllegungen 

von Gewerbe- und Industrieflächen werden in der Zu-

kunft weitere altlastverdächtige Altstandorte dazukommen. 

Die Zahl der altlastverdächtigen Altablagerungen hat sich 

in den letzten Jahren auf 1 575 Fälle oder 10 % verringert 

(siehe Abbildung 4.10). 

Da viele altlastverdächtige Flächen nach einer Orientieren-

den Untersuchung aus der Bearbeitung ausscheiden, weil 

sich keine konkreten Hinweise auf den Altlastverdacht be-

stätigt haben, reduziert sich die Anzahl der Detailunter-

suchungen deutlich. Ende 2020 waren 6 096 Flächen mit 

Handlungsbedarf Orientierende Untersuchung (OU) und 

498 Flächen mit Handlungsbedarf Detailuntersuchung 

(DU) in der Bearbeitung, jeweils mit langjährig sinkender 

Tendenz in den beiden Bearbeitungsstufen.

Die Zahl der Flächen, die zwar weiter als altlastverdächtig 

im BAK geführt werden, aber aufgrund einer fehlenden 

Umweltgefahr derzeit nicht bearbeitet werden, sog. B-Fälle 

mit Kriterium „Anhaltspunkte; derzeit keine Exposition“ 

hat sich seit 2010 deutlich erhöht. Bis Ende 2020 waren dies 

8 344 Flächen. Häufig handelt es sich hier um versiegelte 

Flächen, wodurch die Entstehung von Sickerwasser und 

ein direkter menschlicher Kontakt mit dem Bodenmate-

rial unterbunden ist. Für diese Flächen besteht somit kein 

unmittelbarer Handlungsbedarf, da eine Gefahrenlage aus-

geschlossen wird. Eine Untersuchung ist dann angezeigt, 

wenn sich die Austragsbedingungen oder Expositionen, 

z. B. durch bauliche Eingriffe in den Untergrund, ändern 

(siehe Abbildung 4.11).
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Abbildung 4.10: Entwicklung der Zahl der altlastverdächtigen Flächen zwischen 2008 und 2020. Quelle LUBW, Stand 12/2020.
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Abbildung 4.11: Bearbeitungsstand der altlastverdächtigen Flächen im Überblick von 2010 bis 2020. Quelle LUBW, Stand 12/2020.
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4.6 Anzahl Altlasten

Als Altlasten werden die Fälle definiert, bei denen nach 

der Bewertung durch die zuständige Behörde eine kon-

krete Gefahrenlage für die Umwelt festgestellt worden ist. 

Sanierungsmaßnahmen als Gefahrenabwehrmaßnahme 

sind dann grundsätzlich erforderlich. Die Altablagerun-

gen und Altstandorte, deren technische Untersuchung zur 

Gefährdungsabschätzung abgeschlossen ist und die mit 

dem Handlungsbedarf „Sanierung (S)“, „Sanierungsunter-

suchung (SU)“, „B – Gefahrenlage derzeit hinnehmbar“ 

oder „Kontrolle – (alle Kriterien außer „Gefahrenlage mit 

angemessenen Mitteln nicht weiter erkundbar“) bewertet 

wurden, zählen zu den Altlasten (siehe Tabelle 2.1).

Im Jahr 2020 waren insgesamt 2 730 Fälle als Altlasten in 

Bearbeitung, davon 920 Altablagerungen und 1 810 Alt-

standorte. Die Zahlen und die regionale Differenzierung 

in den 44 Stadt- und Landkreisen geben Tabelle 4.3 und 

Abbildung 4.12 wieder.

Die kartografische Darstellung der Stadt- und Landkreise in 

Abbildung 4.12 zeigt, dass im Ortenaukreis (größter Land-

kreis in Baden-Württemberg) derzeit die höchste Zahl an 

Altlasten (237) registriert ist, gefolgt von der Landeshaupt-

stadt Stuttgart mit 189 und vom Landkreis Esslingen mit 

179 Altlasten. Die Städte Baden-Baden und Heidelberg 

(mit relativ kleiner Kreisfläche) zeigen einstellige Anzah-

len an Altlasten an. In eher ländlich geprägten Landkreisen 

wie dem Hohenlohekreis ist die Zahl der Altablagerungen 

(16 AA), die zu sanieren oder zu überwachen sind, deut-

lich höher als die Zahl der Altstandorte (3 AS). In den 

industriell geprägten Gebieten wie in der Metropolregion 

Rhein-Neckar überwiegen dagegen die zu bearbeitenden 

Altstandorte (siehe Tabelle 4.3 und Abbildung 4.12).
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Tabelle 4.3: Altlasten (Altablagerungen AA und Altstandorte AS) in den Stadt- und Landkreisen. Quelle LUBW, Stand 12/2020.

Altlasten

Kreis Altablagerungen (AA) Altstandorte (AS) Altlasten

Baden-Baden, Stadt 3 4 7

Heidelberg, Stadt 5 4 9

Main-Tauber-Kreis 4 8 12

Pforzheim, Stadt 1 15 16

Tuttlingen 12 6 18

Heilbronn 11 8 19

Hohenlohekreis 16 3 19

Freudenstadt 6 14 20

Biberach 10 12 22

Waldshut 18 8 26

Alb-Donau-Kreis 17 13 30

Freiburg im Breisgau, Stadt 13 18 31

Ulm, Universitätsstadt 7 26 33

Emmendingen 14 20 34

Rottweil 20 18 38

Heilbronn, Stadt 12 29 41

Heidenheim 33 10 43

Breisgau-Hochschwarzwald 17 26 43

Zollernalbkreis 18 26 44

Mannheim, Universitätsstadt 15 30 45

Reutlingen 11 36 47

Neckar-Odenwald-Kreis 23 25 48

Calw 23 26 49

Lörrach 35 15 50

Enzkreis 11 43 54

Sigmaringen 23 32 55

Tübingen 11 45 56

Konstanz 26 33 59

Karlsruhe, Stadt 21 40 61

Böblingen 20 43 63

Karlsruhe 11 57 68

Rastatt 23 52 75

Göppingen 30 47 77

Schwäbisch Hall 15 64 79

Ostalbkreis 37 46 83

Ravensburg 54 32 86

Ludwigsburg 28 69 97

Bodenseekreis 20 88 108

Schwarzwald-Baar-Kreis 24 86 110

Rems-Murr-Kreis 49 63 112

Rhein-Neckar-Kreis 39 99 138

Esslingen 59 120 179

Stuttgart, Landeshauptstadt 13 176 189

Ortenaukreis 62 175 237

Summe 920 1 810 2 730
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Abbildung 4.13: Entwicklung der Altlasten zwischen 2010 und 2020. Quelle: LUBW, Stand 12/2020. 

Abbildung 4.14: Entwicklung der Altlasten in den Regierungsbezirken zwischen 2010 und 2020. Quelle: LUBW, Stand 12/2020.
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Die zeitliche Entwicklung zwischen 2010 und 2020 und die 

stetige Zunahme der Altablagerungen und Altstandorte 

mit Feststellung als Altlast macht Abbildung 4.13 erkenn-

bar. Viele Altlasten können aus Gründen der Verhältnis-

mäßigkeit nicht saniert werden. Das wird aus der hohen 

Anzahl der K- und B-Fälle (rote Kategorie in Tabelle 2.1) 

deutlich.

Die Verteilung der Altlasten auf die vier Regierungsbezirke 

gibt Abbildung 4.14 wieder. Im Regierungsbezirk Stuttgart 

sind die meisten Altlastfälle zu bearbeiten, gefolgt von Frei-

burg, Karlsruhe und Tübingen. In jedem Regierungsbezirk 

hat die Zahl der Altlasten in den letzten Jahren kontinuier-

lich zugenommen.

Zwischen 2010 und 2020 stieg die Zahl der Fälle, die nach 

der technischen Untersuchung aus Gründen der Verhält-

nismäßigkeit nicht saniert werden können, kontinuierlich 

an. Dies betrifft insbesondere Altlasten mit Handlungs-

bedarf „B – Gefahrenlage hinnehmbar“ und teilweise Alt-

lasten in der „Überwachung“ bzw. „Kontrolle (K)“. Die 

Zahlen der Altlasten auf der Bearbeitungsstufe der „Sanie-

rungsuntersuchung (SU)“ sind leicht rückläufig, ebenso 

die Zahlen der Altlasten mit Handlungsbedarf „Sanierung 

(S)“ (siehe Abbildung 4.15).

4.7 Sanierung

Sanierung im bodenschutzrechtlichen Sinn bedeutet Ge-

fahrenabwehr. Im Vergleich zur Medizin kann man auch 

von Therapie der Umweltschäden sprechen. Das Sanie-

rungsziel kann nicht mehr verlangen als zur Gefahrenab-

wehr notwendig ist. Eine vollständige Beseitigung oder 

Dekontamination von Schadstoffen im Boden und im 

Grundwasser ist aus Gründen der grundgesetzlich veran-

kerten Verhältnismäßigkeit in der Regel nicht möglich. Es 

ist somit nach einer Sanierung noch mit Restverunreini-

gungen zu rechnen, die jedoch keine Gefahr mehr für die 

Umwelt darstellen sollten.

Ein Sanierungsabschluss bedeutet damit, dass die Flächen 

nicht völlig schadstofffrei sind. Oft ist eine weitgehende 

Entfernung der Schadstoffe an einem Standort auch aus 

technischen Gründen nicht möglich. Eine Sicherung der 

Altlast kann in diesem Fall die Schadstoffemissionen ver-

hindern oder reduzieren, wobei jedoch das eigentliche 

Schadstoffpotenzial erhalten bleibt und weiter überwacht 

bzw. kontrolliert werden muss. Dekontaminations- und 

Sicherungsmaßnahmen stellen laut Bundes-Bodenschutz-

gesetz eine gleichwertige Sanierung dar.
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Mit den überarbeiteten Kennzahlen der LABO (siehe 

Anhang I) konnten zum Jahresende 2020 insgesamt 3 593 

erfolgreich abgeschlossene Sanierungen seit Beginn der 

Altlastenbearbeitung 1987 festgestellt werden. Die Ent-

wicklung der erfolgreich abgeschlossenen Sanierungen seit 

2010 (Balkendiagramm mit linker Skalierung) zeigt Abbil-

dung  4.16. Weiterhin sind die Entwicklungen der altlast-

verdächtigen Flächen und der Fälle mit ausgeräumtem Ge-

fahrenverdacht (Liniendiagramm mit rechter Skalierung) in 

einer anderen Skala dargestellt (siehe Abbildung 4.16).
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Abbildung 4.17: Entwicklung der Altlasten und der erfolgreich abgeschlossenen Sanierungen zwischen 2007 und 2020. Quelle: LUBW 12/2020.
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Von den 3 593 erfolgreich abgeschlossenen Sanierungen 

(siehe auch Tabelle I.1 im Anhang) konnten 1 856 Flächen 

nach vollständiger Behandlung ausgeschieden werden (A-

Fälle auf Beweisniveau 5). Bei 1 737 Fällen verbleibt nach 

der Sanierung eine Restverunreinigung, wodurch bei Bau-

maßnahmen entsorgungsrelevante Bodenmaterialien an-

fallen können (B-Fälle „grün“). In 383 Fällen konnte trotz 

Sanierung der Sanierungszielwert für das Grundwasser 

nicht vollständig erreicht werden. Die Restverunreini-

gungen müssen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit je-

doch hingenommen werden (B-Gefahrenlage hinnehmbar 

„rot“). 168 Fälle werden nach der Sanierung im Rahmen 

der Nachsorge weiter überwacht (K-Fälle, BN 5).

Eine Gegenüberstellung der Entwicklung der Zahlen der 

Altlasten und der erfolgreich abgeschlossenen Sanierung 

seit 1987 verdeutlicht Abbildung 4.17.

4.8 Bearbeitungspyramide

Aus den vorangegangen Kapiteln kann eine Bearbeitungs-

pyramide mit dem Stand der Altlastenbearbeitung dar-

gestellt werden, die zeigt, dass mit jedem vertiefenden 

Bearbeitungsschritt der Gefährdungsabschätzung und Ge-

fährdungsbeurteilung eine deutliche Reduzierung der Fall-

zahlen einhergeht (siehe Abbildung 4.18). 

Dies ermöglicht gleichzeitig, dass die personellen und 

fiskalischen Ressourcen effizient eingesetzt werden. Dies 

erfordert ein strategisches Vorgehen, welches bereits 1988 

im Stufenplan zur Altlastensanierung mit der Konzeption 

zur Behandlung von altlastverdächtigen Flächen und Alt-

lasten in Baden-Württemberg politisch verankert wurde 

[Landtag von Baden-WürttemBerg 1988]. Die LUBW 

hat zahlreiche Arbeitshilfen und Leitfäden zu spezifischen 

Arbeitsthemen erarbeitet, um den Vollzug in seiner Arbeit 

zu unterstützen [LUBW 2021], die im Publikationsdienst 

(PUDI) auf der Homepage der LUBW abgerufen werden 

können.

2 730
Altlasten

15 353
altlastverdächtige 

Flächen

43 826
A-Fälle

44 516
B-Fälle

Abbildung 4.18: Bearbeitungspyramide der Anzahl von Altlasten, 
altlastverdächtigen Flächen, A-Fällen und B-Fällen mit Stand 12/2020. 
LUBW 12/2020.
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5 Stand der kommunalen Altlastenbearbeitung

Kommunen sind insbesondere durch den früheren Betrieb 

der ehemaligen gemeindeeigenen Müllplätze oder der ehe-

maligen städtischen Gaswerke als Verursacher betroffen. 

Aber auch durch den Erwerb von Grundstücken mit alten 

Gewerbe- und Industriebrachen kann eine kommunale 

Haftung durch Altlasten entstehen.

Einen Überblick über den Bearbeitungsstand der kom-

munalen Flächen gibt Abbildung 5.1. Im Verhältnis zur 

Gesamtzahl der in Bearbeitung befindlichen altlastver-

dächtigen Flächen und Altlasten machen die kommunalen 

Flächen zwischenzeitlich nur noch 6 % aus. Überwiegend 

befinden sich die Flächen auf dem Bearbeitungsstand der 

Orientierenden Untersuchung und Detailuntersuchung. 

Bei derzeit 160 kommunalen Flächen konnte ein Sanie-

rungsbedarf festgestellt werden oder die begonnene Sanie-

rung dauert noch an.

Bei 8 Fällen mit einer Gesamtfläche von 4,9 ha wurde die 

Sanierung im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Seit 1987 

wurden insgesamt 300 kommunale Altlasten mit einer Ge-

samtfläche von ca. 236 ha erfolgreich saniert.

5.1 Finanzierung – Förderung

Das Land Baden-Württemberg fördert Maßnahmen zur 

Behandlung (Untersuchung, Sanierung, Überwachung) 

kommunaler altlastverdächtiger Flächen und Altlasten aus 

Mitteln des kommunalen Umweltfonds. Zur Abwicklung 

der kommunalen Altlastenbearbeitung haben Land und 

Kommunen 1988 den kommunalen Altlastenfonds ge-

gründet [Landtag von Baden-WürttemBerg 1988]. Recht-

liche Grundlage für die Vergabe von Fördermitteln sind 

die Richtlinien über die Förderung von Maßnahmen zur 

Behandlung altlastverdächtiger Flächen und Altlasten 

[FrAL 2014] vom 25. März 2014. Orientierende Untersu-

chungen werden zu 100 % gefördert, Detail- und Sanie-

rungsuntersuchung sowie Sanierungsmaßnahmen in Form 

einer Anteilsfinanzierung.

5.2 Förderung von Maßnahmen, die der 

Innenentwicklung dienen

Mit der Novellierung der FrAl vom 25. März 2014 werden 

Orientierende Untersuchungen auch auf nicht-kommu-

nalen oder privaten Flächen, die im Zusammenhang mit 

der Aufstellung eines Bebauungsplans einer Kommune 
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Abbildung 5.1: Bearbeitungsstand kommunale Fälle. Quelle: LUBW Stand 12/2020.



© LUBW     Altlastenstatistik 2020 31

stehen, zu 100 % gefördert, um die Innenentwicklung zu 

unterstützen. So werden neben Flächen im Rahmen der 

Aufstellung eines Bebauungsplans auch Gebiete nach 

§ 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) und Flächen im 

Rahmen einer vorbereitenden Untersuchung vor Festle-

gung eines Sanierungsgebiets nach §§ 141 und 165 Absatz 4 

BauGB zusätzlich in die Förderung von Orientierenden 

Untersuchungen aufgenommen, wenn seitens der Kom-

mune planungsrechtliche Nachforschungen geboten sind. 

Darüber hinaus enthalten die FrAl weitere Instrumente zur 

Förderung der Innenentwicklung.

5.3 Verteilungsausschuss Altlasten

Über die Gewährung von Zuschüssen entscheidet ein un-

abhängiger Verteilungsausschuss beim Ministerium für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 

(UM). Dem Verteilungsausschuss gehören ein Vertreter 

des UM (Vorsitz), ein Vertreter des Innenministeriums, 

sowie je ein Vertreter der kommunalen Landesverbände 

(Gemeindetag, Landkreistag, Städtetag) an. Der Landesver-

band der baden-württembergischen Industrie nimmt be-

ratend an den Sitzungen teil.

5.4 Altlastenfonds – Entwicklung der 

Fördermittel

Das Land hat seit 1988 rund 830 Mio. Euro an Fördermit-

teln für die kommunale Altlastenbehandlung bereitgestellt. 

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass zu einer 

weitgehenden Aufarbeitung des Altlastenproblems noch 

viele Jahre benötigt werden. Solange die Zahlen der altlast-

verdächtigen Flächen und Altlasten nicht merklich sinken 

werden, wie dieser Bericht veranschaulicht, hält die Pro-

blematik der Altlasten weiterhin an.

Einen Überblick über die Landeszuschüsse, die zwischen 

2006 und 2020 an die Kommunen geflossen sind, gibt 

Abbildung 5.2. Bis auf wenige Jahre lagen die jährlichen 

Fördermittel weitgehend zwischen ca. 15 Mio. und 20 Mio. 

Euro. Schwankungen ergeben sich aus einem zeitlich 

unterschiedlichen Bedarf an Fördermitteln.
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Anhang I

Altlastenstatistik – Bundesweite Definitionen 

und Auswertung Baden-Württemberg

Von der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

(LABO) werden seit 2005 jährlich die „Bundesweiten 

Kennzahlen zur Altlastenstatistik“ veröffentlicht (www.

labo- deutschland.de). Die bislang acht Kennzahlen wur-

den wegen der Inkonsistenz der Datenlage der 16 Bundes-

länder überarbeitet und 2020 neu gefasst.

Altlastverdächtige Flächen und Altlasten werden durch 

die unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörden im Bo-

den- und Altlastenkataster (BAK) in Baden-Württemberg 

erfasst und bearbeitet. Die Fachdaten werden an die UIS-

Referenzdatenbank übermittelt, die von der LUBW betrie-

ben wird. Damit stehen der LUBW diese Daten für landes-

weite statistische Auswertungen zur Verfügung.

Definitionen der Kennzahlen

Die vom Altlastenausschuss (ALA) der LABO erarbeite-

ten neuen Kennzahlen stellen ab 2020 die Vergleichbar-

keit von vier der fünf neu definierten Kennzahlen sicher. 

Bei der Erfassung der altlastverdächtigen Flächen ist eine 

Vergleichbarkeit der von den Ländern angegebenen Kenn-

zahlen jedoch nicht gegeben:

 ◼ Altlastverdächtige Flächen (länderspezifisch)

Die Kennzahl „altlastverdächtige Flächen“ wird weiterhin 

in den einzelnen Bundesländern nach unterschiedlichen 

Kriterien erhoben und kann bundesweit nicht direkt ver-

glichen werden. 

Direkt mit anderen Bundesländern vergleichbar sind ab 

2020 folgende vier Kennzahlen:

 ◼ Gefahrenverdacht abzuklären

 ◼ Gefahrenverdacht ausgeräumt

 ◼ Altlasten

 ◼ Sanierung abgeschlossen

Die überarbeitete Systematik der neuen Kennzahlen „Ge-

fahrenverdacht abzuklären“, „Gefahrenverdacht ausge-

räumt“, „Altlasten“ und „Sanierung abgeschlossen“ sind 

aufgrund der identischen Kriterien zwischen den Bundes-

ländern direkt vergleichbar. Die beiden Kennzahlen „Ge-

fahrenverdacht abzuklären“ und „Altlasten“ stellen dabei 

Flächen dar, die in Bearbeitung sind, während die beiden 

Kennzahlen „Sanierung abgeschlossen“ und „Gefahrenver-

dacht ausgeräumt“ Flächen sind, deren Bearbeitung abge-

schlossen werden konnte. Die unten stehende Tabelle I.1 

„Übersicht Generierung der Kennzahlen aus dem BAK“ 

zeigt die Zusammensetzung der Kennzahlen nach Beweis-

niveau und Handlungsbedarf an.

Altlastverdächtige Flächen

Die Ermittlung der Kennzahl der altlastverdächtigen Flä-

chen wird in anderen Bundesländern unterschiedlich ge-

handhabt. § 11 BBodSchG ermächtigt die Länder, dass diese 

die Erfassung der Altlasten und altlastverdächtigen Flächen 

eigenständig regeln können. § 9 Abs. 1 LBodSchAG von 

Baden-Württemberg führt aus, dass die Bodenschutz- und 

Altlastenbehörden insbesondere Verdachtsflächen, schäd-

liche Bodenveränderungen, altlastverdächtige Flächen und 

Altlasten im Bodenschutz- und Altlastenkataster erfassen.

Altlastverdächtige Flächen nach § 2 Abs. 6 BBodSchG sind 

Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht 

schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren 

für den Einzelnen oder die Allgemeinheit besteht. Sofern 

ein Anfangsverdacht einer Gefährdung besteht bzw. An-

haltspunkte gemäß § 9 Abs. 1 BBodSchG vorliegen, besteht 

Handlungsbedarf einer Historischen Untersuchung (HU) 

und, sofern der Verdacht nicht ausgeräumt werden konnte, 

einer Orientierenden Untersuchung (OU). 

Liegen nach Abschluss einer Orientierenden Untersu-

chung gemäß § 9 Abs. 2 BBodSchG konkrete Anhaltspunk-

te vor bzw. besteht ein begründeter Verdacht einer Altlast, 

ist eine Detailuntersuchung (DU) erforderlich. Betroffen 

in der Kategorie der altlastverdächtigen Flächen in Baden-

Württemberg sind auch Flächen mit Anhaltspunkten, die 

derzeit keine Exposition anzeigen (zurückgestellte B-Fälle 

werden belassen) und Flächen, deren Gefahrenlage mit an-

gemessenen Mitteln nicht weiter erkundbar sind (K-Fälle 

mit Kontrolle bzw. Überwachung). Der Gefahren- bzw. 

Altlastverdacht für alle diese genannten Flächen besteht 

weiterhin, d. h. konnte weder ausgeräumt noch bestätigt 

werden. Bestätigt sich im Zuge einer Detailuntersuchung 

http://www.labo-deutschland.de
http://www.labo-deutschland.de
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ein Altlastverdacht, wird diese Fläche zu einer Altlast, da 

nachweisbare Gefahren von diesem Standort ausgehen.

Gefahrenverdacht abzuklären

Es handelt sich um Flächen für die eine Ermittlung des 

Sachverhalts bei Vorliegen von Anhaltspunkten gemäß § 9 

BBodSchG erforderlich ist. Dies sind Flächen mit Erforder-

nis oder in der laufenden Bearbeitungsstufe einer Histori-

schen Untersuchung (HU), Orientierenden Untersuchung 

(OU) oder Detailuntersuchung (DU).

Gefahrenverdacht ausgeräumt

Es handelt sich um Flächen, bei denen der Gefahrenver-

dacht in den Bearbeitungsstufen Historische Untersuchung 

(HU), Orientierende Untersuchung (OU) oder Detail-

untersuchung (DU) ausgeräumt werden konnte. Gemäß 

abschließender Bewertung durch die Behörde geht von je-

der untersuchten Fläche keine Gefahr für ein Schutzgut bei 

der aktuellen oder planungsrechtlich zulässigen Nutzung 

aus. Die Bearbeitung durch die Behörde ist insoweit für 

diese Flächennutzung abgeschlossen. Bei Änderung der 

Nutzung kann eine Neubewertung erforderlich werden.

Altlasten

Als Altlasten werden gemäß § 2 Abs. 5 BBodSchG Flächen 

gezählt, bei denen nach der Bewertung durch die zustän-

dige Behörde aufgrund der Gefahrenlage für Schutzgüter, 

wie z. B. das Grundwasser, grundsätzlich Sanierungsmaß-

nahmen erforderlich sind (Tatbestandsseite), diese noch 

nicht vollständig abgeschlossen sind (Teilsanierung), 

Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen aufrechterhalten 

werden müssen oder Sanierungsmaßnahmen unverhält-

nismäßig sind (Rechtsfolgenseite). Altlasten mit dauerhaf-

ter Beschränkung von bestimmten Nutzungen, z. B. ein-

geschränkter Anbau von Nutzpflanzen sowie langjährige 

Überwachung bzw. Kontrolle von kontaminierten, jedoch 

nicht sanierbaren Flächen sowie gesicherten Bereichen, 

verbleiben im BAK.

Altlasten nach § 2 Abs. 5 BBodSchG sind

1. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige 

Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert 

oder abgelagert worden sind (Altablagerungen) und

2. Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grund-

stücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen um-

gegangen worden ist (Altstandorte),

durch die schädliche Bodenveränderungen oder sonstige 

Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit her-

vorgerufen werden. Das Bodenschutzrecht ist ein eingriffs-

orientiertes Gefahrenabwehrrecht. Bewertungsmaßstab ist 

somit die aus dem Polizeirecht bekannte Gefahrenabwehr.

Sanierung abgeschlossen

Dieser Kennzahl sind alle Flächen zuzuordnen, bei denen 

nach der Bewertung durch die zuständige Behörde alle 

erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 7 

BBodSchG durchgeführt worden sind. Die Gefahr für 

Mensch und Umwelt wurde abgewehrt. In Baden-Württem-

berg fallen darunter sowohl vollständig dekontaminierte, 

teilweise dekontaminierte Flächen als auch gesicherte Flä-

chen, von denen keine Gefahren mehr ausgehen können.

Sanierung nach § 2 Abs. 7 BBodSchG sind Maßnahmen

1. zur Beseitigung oder Verminderung der Schadstoffe 

(Dekontaminationsmaßnahmen)

2. die eine Ausbreitung der Schadstoffe langfristig verhin-

dern oder vermindern, ohne die Schadstoffe zu beseiti-

gen (Sicherungsmaßnahmen)

3. zur Beseitigung oder Verminderung schädlicher Verän-

derungen der physikalischen, chemischen oder biolo-

gischen Beschaffenheit des Bodens.

Neben Sanierungsmaßnahmen können auch Schutz- 

und Beschränkungsmaßnahmen greifen. Nach § 2 Abs. 8 

BBodSchG sind dies sonstige Maßnahmen, die Gefahren, 

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für 

den einzelnen oder die Allgemeinheit verhindern oder ver-

mindern, insbesondere Nutzungsbeschränkungen.
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Tabelle I.1. Übersicht Generierung der Kennzahlen aus dem BAK. Quelle: LUBW Stand 12/2020.

Auswertung Bodenschutz- und Altlastenkataster 
Gesamt 12/2020

Handlungs- 
bedarf

Kriterium Beweisniveau

0 1 2 3 4 5 ∑

A-Fälle A 14 499 24 327 2 888 189 67 1 856 43 826 43 826

B-Fälle B Entsorgungsrelevanz 120 30 194 7 878 887 87 1 376 40 542

B-Fälle B Neubewertung bei Änderung der Exposition 0 0 965 204 33 175 1 377

B-Fälle B Neubewertung bei Nutzungsänderung 6 106 1 881 309 28 186 2 516

B-Fälle B Empfehlung zu Bewirtschaftungsauflagen 0 0 3 2 1 0 6

B-Fälle B Empfehlung zu Nutzungsbeschränkungen 0 0 7 0 0 0 7

B-Fälle B ohne Kriterium 37 13 15 3 0 0 68 44 516

altlastverdächtige Flächen B Anhaltspunkte; derzeit keine Exposition 0 8 344 0 0 0 0 8 344

altlastverdächtige Flächen HU 385 0 0 0 0 0 385

altlastverdächtige Flächen U 2 0 0 0 0 0 2

altlastverdächtige Flächen OU 0 6 096 0 0 0 0 6 096

altlastverdächtige Flächen DU ohne Kriterium 0 0 386 0 0 0 386

altlastverdächtige Flächen DU Sanierungsbedarf sehr wahrscheinlich 0 0 109 0 0 0 109

altlastverdächtige Flächen K Gefahrenlage mit angemessenen Mitteln nicht weiter erkundbar 0 0 11 20 0 0 31 15 353

Altlasten K Gefahrenlage derzeit hinnehmbar 0 0 0 203 26 42 271

Altlasten K Prüfung der Wirksamkeit von Sicherungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 66 66

Altlasten K Prüfung der Wirksamkeit von Bewirtschaftungsauflagen 0 0 6 2 0 0 8

Altlasten K Überwachung des hinzunehmenden Schadens 0 0 0 0 65 60 125

Altlasten B Gefahrenlage hinnehmbar 0 0 0 1 237 120 383 1 740

Altlasten SU 0 0 0 118 0 0 118

Altlasten S Beschränkungsmaßnahme 0 0 9 8 4 0 21

Altlasten S Sicherungsmaßnahme 0 0 26 29 120 0 175

Altlasten S Dekontaminationsmaßnahme 0 0 33 20 153 0 206 2 730

Summe 106 425

 Sanierung abgeschl. 3 593
 Gefahrenverdacht ausgeräumt 70 087
 Gefahrenverdacht abzuklären 6 978
 Altlasten 2 730
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Anhang II

Matrix: Beweisniveau – Handlungsbedarf – Kriterien

Die nebenstehende Matrix gibt einen Überblick über die möglichen Bewertungskategorien eines Falles (Handlungs-

bedarf mit Kriterium) auf den unterschiedlichen Bewertungsstufen (Beweisniveaus). Je höher das Beweisniveau, desto 

mehr und sichere Kenntnisse liegen zu einem bestimmten Fall vor (vergleiche auch Abbildung 2.1 – Ablauf der stufen-

weisen Altlastenbearbeitung in Baden-Württemberg).
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Abkürzungen/Begriffe

A Ausscheiden

B Belassen (zurückstellen)

BAK Bodenschutz- und Altlastenkataster

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

BN Beweisniveau

DG Gefahren durch Deponiegas

DU Detailuntersuchung

FIS-AGB Fachinformationssystem Altlasten, Grundwassergefährdende Flächen, Bodenschutz

FrAl Förderrichtlinien Altlasten

GW Wirkungspfad Boden-Grundwasser

HB Handlungsbedarf

HU Historische Untersuchung

K Kontrolle

KIWI kommunikativ integriertes wasserwirtschaftliches Informationssystem

LABO Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz

LBodSchAG Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz Baden-Württemberg

LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

M Wirkungspfad Boden-Mensch

OG Wirkungspfad Boden-Oberflächengewässer

OU Orientierende Untersuchung

P Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze

PUDI Publikationsdienst der LUBW

REF-DB Referenz-Datenbank

RIPS Räumliches Informations-und Planungssystem

RP Regierungspräsidium

S Sanierung

SG Sonstige Gefahren

SU Sanierungsuntersuchung

U Untersuchung

UIS Umweltinformationssystem Baden-Württemberg

UVB Untere Verwaltungsbehörde (Landratsämter, Ämter der Stadtkreise)

WIBAS UIS Wasser, Immissionsschutz, Boden (incl. Altlasten), Abfall, Arbeitsschutz

ZORA Zentrale Oracle-Datenbank
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